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Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung von Beschlüssen 
des Stadtrates Delitzsch
In der Sitzung des Stadtrates Delitzsch am 25. Mai 2023 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
I. Öffentliche Sitzung
45/2023 Ausscheiden von Dirk Koltermann aus dem 

Stadtrat, Nachrücken von Bianca Dittmann
46/2023 Neufassung der Entgelt- und Benutzungsord-

nung der Stadt Delitzsch für die Nutzung der 
Bürgerhäuser

47/2023 Bebauungsplan Nr. 13-1 „Wohngebiet Rubach 
Viertel“, Richard-Wagner-Straße/Fabrikstraße in 
Delitzsch

48/2023 Widmung der Straße „Dübener Straße“ als Orts-
straße

49/2023 Widmung der Straße „Dorfanger“ im Ortsteil Dö-
bernitz als Ortsstraße und beschränkt-öffentli-
cher Platz

50/2023 
bis 
102/2023

Bebauungsplan Nr. 50 "Nahversorgungszent-
rum Richard-Wagner-Straße;
Abwägungsbeschlüsse/Stellungnahmen

103/2023 Bebauungsplan Nr. 50 "Nahversorgungszent-
rum Richard-Wagner-Straße"; Billigung der Be-
gründung

104/2023 Bebauungsplan Nr. 50 "Nahversorgungszentrum 
Richard-Wagner-Straße"; Satzungsbeschluss

105/2023 Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2023 
der Strafgerichtsbarkeit für die Amtsperiode 
2024 - 2028

Die Beschlüsse der öffentlichen Stadtratssitzung können in 
der Stadtverwaltung Delitzsch, Markt 3, Zimmer 2.10, wäh-
rend der Dienstzeiten eingesehen werden.

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Bekanntmachung von Beschlüssen 
der Ausschüsse des Stadtrates 
Delitzsch
Technischer Ausschuss am 23.05.2023
In der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses 
am 23.05.2023 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. 
10/2023

Neuausrichtung Bäderlandschaft
in Delitzsch
Los 07 – Holzbau

Beschluss-Nr. 
11/2023

Neuausrichtung Bäderlandschaft
in Delitzsch
Los 32 – Lüftungstechnik

Beschluss-Nr. 
12/2023

Kauf und Lieferung von Schulbüchern für 
die Grund- und Oberschulen der Stadt De-
litzsch

Die Beschlüsse des öffentlichen Technischen Ausschusses 
können in der Stadtverwaltung Delitzsch, Schloßstraße 30, 
Verwaltungsgebäude II, Zimmer 2.17 während der Dienst-
zeiten eingesehen werden.

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Entgelt- und Benutzungsordnung 
der Stadt Delitzsch für die Nutzung 
der Bürgerhäuser
Gemäß § 10 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (Sächs-
GVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2022 (GVBl. S. 702) geändert worden ist, hat 
der Stadtrat am 25. Mai 2023 folgende Entgelt- und Benut-
zungsordnung beschlossen:

I. Grundsätze

Die Stadt Delitzsch unterhält im Stadtgebiet und in den 
Ortsteilen folgende Bürgerhäuser:
1. Bürgerhaus Delitzsch, Securiusstraße 34 (Saal mit Büh-
ne, Tribüne, Künstlergarderobe und oberem Foyer, 2 Ver-
einsräume sowie Foyer im Erdgeschoss)
2. Bürgerhaus Laue, Dorfring 6
3. Bürgerhaus Benndorf, Gutsstraße 11
4. Bürgerhaus Brodau, Joachim-Bauer-Straße 2
5. Bürgerhaus Döbernitz, Bahnweg 10
6. Bürgerhaus Selben, Zum Amt 6
7. Bürgerhaus Beerendorf, Beerendorfer Anger 6
Das Bürgerhaus Delitzsch (lfd. Nr. 1) wird durch die Stadt-
verwaltung Delitzsch betrieben und verwaltet. Die Bürger-
häuser (lfd. Nr. 2 - 7) werden durch den jeweiligen Ort-
schaftsrat verwaltet. Ansprechpartner ist der Vorsitzende 
des Ortschaftsrates. Unabhängig davon kann sich die Stadt 
Delitzsch zur Bewirtschaftung der Bürgerhäuser eines Drit-
ten bedienen.

II. Gemeinnützigkeit

Um die Gemeinnützigkeit gemäß § 58 Nr. 1 der Abgaben-
ordnung (AO 1977) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, zu erhalten, werden 
folgende Regelungen getroffen:
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1. Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bürgerhäuser“ der 
Stadt Delitzsch verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steu-
erbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck 
des BgA ist die Förderung kultureller Zwecke, des bür-
gerschaftlichen Engagements sowie der Heimatpflege.
Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere 
durch die Unterhaltung dieser Einrichtungen.

2. Der BgA „Bürgerhäuser“ ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Mittel des BgA „Bürgerhäuser“ dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Stadt De-
litzsch erhält keine Zuwendungen aus den Mitteln des 
BgA „Bürgerhäuser“.

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

III. Zweck der Bürgerhäuser

1. Die Bürgerhäuser sind öffentliche Einrichtungen der 
Stadt Delitzsch und dienen der Ausrichtung von Veran-
staltungen und Versammlungen für die Einwohner, Gre-
mien der Stadt Delitzsch und deren Ortschaften sowie 
für Vereine und Verbände mit Sitz in der Stadt Delitzsch.

2. Die Räume werden auf Antrag für gemeinnützige, kultu-
relle, politische, religiöse und musische Veranstaltun-
gen oder Versammlungen sowie zur Förderung der Ju-
gend- und Altenarbeit den genannten gemeinnützigen 
Vereinen, Vereinigungen, politischen Parteien, Wähler-
gemeinschaften, Verbänden und sonstigen Organisa-
tionen, sofern ihre Prinzipien mit den Bestimmungen 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
konform sind, zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 
können die Räumlichkeiten dem genannten Nutzerkreis 
auch für private und kommerzielle Nutzungen zur Ver-
fügung gestellt werden. Der Nutzungsantrag ist in der 
Regel spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung zu 
stellen.

3. Die Erlaubnis zur Nutzung ist zu versagen, wenn be-
gründete Zweifel hinsichtlich der Einhaltung der all-
gemeinen Pflichten der Nutzer oder an der Einhaltung 
sonstiger Vorschriften dieser Entgelt- und Benutzungs-
ordnung vorliegen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 
die Anmietung von Räumlichkeiten.

4. Jegliche Form politischer Betätigungen, die dem Grund-
gesetz widersprechen oder zur Gewaltverherrlichung 
und/oder Gewalt aufrufen, ist verboten.

5. Verfassungsfeindliche Symbole und deren Ersatzzeichen 
sowie auf dem Index befindliche Musikstücke und Ton-
träger und verbotene Texte nach § 130 StGB sind nicht er-
laubt. Sämtliche Verstöße werden zur Anzeige gebracht.

IV. Nutzungsberechtigte

Die Bürgerhäuser dürfen genutzt werden durch
1. die Stadtverwaltung Delitzsch sowie deren Einrichtun-

gen u. a. für die Durchführung von eigenen Veranstal-
tungen und Wahlen,

2. die Ortschaftsräte und den Stadtrat Delitzsch und die 
im Stadtrat vertretenen Fraktionen,

3. gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, die in der 
Stadt Delitzsch oder im Ortsteil ihren Sitz haben,

4. Gruppen von Einwohnern aus dem Ortsteil in den Bür-
gerhäusern nach I. Nr. 2 - 7,

5. Familien und Einzelpersonen, die in der Stadt Delitzsch 
oder im Ortsteil ihren Wohnsitz haben, für private Ver-
anstaltungen in den Bürgerhäusern nach I. Nr. 1-4 und

6. Eine Nutzung durch den in Ziffer 4 und 5 benannten 
Personenkreis kann nur erfolgen, wenn keine anderen 
Veranstaltungen geplant sind.

V. Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten

1. Die Stadt Delitzsch
- ist Eigentümer der Grundstücke, der Gebäude und des Inventars.
- erlässt eine Hausordnung.
- gewährleistet die Funktionalität der Bürgerhäuser.
- genehmigt außerordentliche Veranstaltungen.
- erlässt auf Vorschlag der Ortschaftsräte Hausverbote 

(Nutzung des Hausrechtes).
2. Die Ortschaftsräte
- sind Nutzer der jeweiligen Bürgerhäuser nach I. Nr. 2 - 7 

und haben die Schlüsselgewalt.
- genehmigen Veranstaltungen.
3. Der Nutzer
- hat für die gesamte Dauer der Veranstaltung bzw. Ver-

sammlung einen Verantwortlichen zu benennen, der wäh-
rend der Nutzung anwesend und erreichbar sein muss.

- ist verpflichtet, die Hausordnung des Bürgerhauses einzuhalten.
- ist verantwortlich für die Einhaltung aller sonstigen ge-

setzlichen Vorschriften sowie für die Einhaltung der Vor-
schriften zur Ordnung und Sicherheit.

VI. Nutzungsverträge, Haftung, Kaution

1. Die Überlassung der Räume wird per Nutzungsvertrag 
geregelt, wobei diese Entgelt- und Benutzungsordnung 
sowie die jeweilige Hausordnung Bestandteil des Ver-
trages werden. Im Bürgerhaus Delitzsch nach I. Nr. 1 
erfolgt die Überlassung ausschließlich mit zeitgleicher 
Anwesenheit eines Bediensteten der Stadtverwaltung 
Delitzsch.

2. Die Nutzung des jeweiligen Bürgerhauses hat durch 
Übernahme der Räumlichkeiten und des gesamten da-
rin befindlichen Inventars durch einen Einwohner (im 
Weiteren „Nutzer“), mindestens im Alter von 18 Jahren, 
zu erfolgen. Die Schlüsselübergabe erfolgt in Abspra-
che mit dem jeweiligen Verantwortlichen der Stadtver-
waltung bzw. des Ortschaftsrates.

3. Die Übergabe des jeweiligen Bürgerhauses erfolgt am 
Vortag durch Übergabeprotokoll. Bestandteil des Über-
gabeprotokolls ist eine Inventarliste.

4. Mit der Unterschrift bestätigt der Nutzer den ordnungs-
gemäßen Zustand des Bürgerhauses und des Inventars 
sowie seine Vollzähligkeit und übernimmt die Haftung 
für seine Beibehaltung.

5. Die Einzelnutzung hat mindestens für einen Kalendertag, 
höchstens für eine Kalenderwoche, zu erfolgen. Es kön-
nen Verträge für mehrere Termine im jeweiligen Kalender-
jahr (Jahresnutzungsvertrag) abgeschlossen werden.

6. Die Versorgung erfolgt durch den Nutzer. Eine Einlage-
rung von Produkten über die Nutzungszeit hinaus ist 
grundsätzlich nicht zuzulassen.

7. Spätestens einen Tag nach der Nutzung haben eine 
gründliche Reinigung des Objektes, einschließlich des 
Außenbereiches, sowie die Rückgabe der Schlüssel zu 
erfolgen. Sollte keine ordnungsgemäße Reinigung er-
folgen, so wird diese auf Kosten des Nutzers durch eine 
Reinigungsfirma veranlasst.
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8. Die Entsorgung des während der Veranstaltung anfal-
lenden Hausmülls erfolgt durch den Nutzer.

9. Der Antragsteller/Nutzer haftet gegenüber der Stadt De-
litzsch für alle Schäden, die durch ihn oder von Personen, 
die an der Veranstaltung teilnehmen, schuldhaft verursacht 
werden sowie für das Abhandenkommen von Gegenstän-
den. Die Stadt ist berechtigt, die Schäden beseitigen zu 
lassen. Der Umfang der Entschädigung richtet sich nach 
dem jeweiligen Wiederbeschaffungswert des Gegenstan-
des oder dessen Reparatur. Schäden, die auf normalem 
Verschleiß beruhen, fallen nicht unter diese Regelung.

10. Zur Sicherung hieraus resultierender Schadenersatzan-
sprüche kann bei Vertragsabschluss eine angemesse-
ne Kaution erhoben werden. Die Höhe der Kaution wird 
im Nutzungsvertrag geregelt.

11. Die Stadt ist berechtigt, vom Nutzungsvertrag zurück-
zutreten, insbesondere wenn

a. durch die Veranstaltung eine Störung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung zu befürchten ist,

b. die für diese Veranstaltung erforderlichen behördlichen 
Genehmigungen oder Erlaubnisse nicht vorliegen,

c. eine geforderte Haftpflichtversicherung nicht nachge-
wiesen bzw. die vereinbarte Kaution nicht geleistet wird.

VII. Finanzen, Benutzungsentgelt, 
Entgeltschuldner, Fälligkeit

1. Die Finanzhoheit obliegt der Stadt Delitzsch. Der Ort-
schaftsrat wirkt für die Bürgerhäuser entsprechend I. Nr. 
2 - 8 auf eine wirtschaftliche Auslastung hin bzw. darauf 
hin, dass sich die Häuser durch Einnahmen finanzieren 
können. Einnahmen, Entgelte, Schadenersatz usw. sind 
bei der Stadt Delitzsch einzuzahlen.

2. Das Benutzungsentgelt für das jeweilige Bürgerhaus 
wird in der Anlage zu dieser Entgelt- und Benutzungs-
ordnung festgelegt. Dieses ist sieben Tage vor dem 
ersten Nutzungstag fällig. In Ausnahmefällen ist es am 
Vortag fällig.

3. Entgeltschuldner ist derjenige, der die Nutzung bean-
tragt und den Nutzungsvertrag schließt.

4. Führt der Nutzer aus einem, von der Stadt nicht zu ver-
tretendem Grund die Veranstaltung nicht durch und tritt 
er deswegen vom Nutzungsvertrag zurück bzw. kündigt 
ihn, so ist eine Ausfallentschädigung zu zahlen. Diese 
beträgt bei Anzeige des Ausfalls

- bis 6 Wochen vor der Veranstaltung 25 %,
- bis 2 Wochen vor der Veranstaltung 50 %,
- danach 100 % des Benutzungsentgeltes.
Im Einzelfall kann eine von dieser Regel abweichende Frist 
schriftlich vereinbart werden. Der Rücktritt und die Kündi-
gung haben schriftlich zu erfolgen.
Die Ausfallentschädigung wird nicht erhoben, sofern der 
Veranstalter mindestens drei Monate vor der geplanten Ver-
anstaltung den Ausfall anzeigt oder eine anderweitige Ver-
gabe für den vorgesehenen Termin möglich ist.

VIII. In-Kraft-Treten

1. Diese Entgelt- und Benutzungsordnung tritt am 1. Juli 
2023 in Kraft.

2. Gleichzeitig tritt die Entgelt- und Benutzungsordnung 
der Stadt Delitzsch für die Nutzung der Bürgerhäuser, 
bekannt gemacht im Amtsblatt der Großen Kreisstadt 
Delitzsch vom 13. März 2020, außer Kraft.

3. Die zum Bürgerhaus Delitzsch nach I. 1. getroffenen 
Regelungen in dieser Entgelt- und Benutzungsordnung 
finden nach Vollzug einer Verpachtung oder eines Ver-
kaufes keine weitere Anwendung.

Delitzsch, den 26. Mai 2023

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Anlage: Benutzungsentgelte (siehe S.4)

1. Alle festgelegten Nutzungsentgelte sind Bruttobeträge, 
im Falle einer Umsatzsteuerpflicht inklusive der Mehr-
wertsteuer.

2. Entgeltfrei sind Veranstaltungen der Großen Kreisstadt 
Delitzsch und in ihrer Trägerschaft befindlicher Schulen 
und Kindertageseinrichtungen sowie von Vereinen und 
Vereinigungen des Rettungs-, Brand- und Katastrophen-
schutzes mit Sitz in der Stadt Delitzsch, sofern diese 
Veranstaltungen nicht kommerziell im Sinn der folgen-
den Nr. 4. sind.

3. Für Veranstaltungen ortsansässiger gemeinnütziger 
Vereine und Vereinigungen ist die Nutzung der Räume 
nach Nrn. 1.2 sowie 2 - 7 dieser Anlage entgeltfrei, so-
fern diese Veranstaltungen nicht kommerziell im Sinn 
der folgenden Nr. 4 sind.

4. Kommerzielle Veranstaltungen: Veranstaltungen, bei 
denen Eintritt verlangt wird bzw. mit überwiegend kom-
merziellem Grund.

5. Im Bürgerhaus Delitzsch (Saal) ist für die Nutzung der 
zum Haus gehörenden Ton- und Lichtanlage ein fach-
kundiger Techniker separat zusätzlich zu buchen. Die-
ser wird nach tatsächlichem Aufwand berechnet.

6. Kaution: bei Bedarf bis zu 500,00 €.
7. Für Sonderleistungen auf Wunsch des Nutzers wird der 

reale Aufwand berechnet.
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Bürgerhaus/ Räumlichkeit Nutzungsdauer Benutzungsentgelt
in €

Benutzungsentgelt 
für kommerzielle 
Veranstaltungen
in €

1. Bürgerhaus Delitzsch
1.1. Saal mit Bühne, Tribüne, Künstler garderobe
und oberem Foyer

pro Veranstaltungstag 300,00 550,00
Veranstaltungsproben 
(nicht am Veranstal-
tungstag) pro Stunde

25,00 35,00

Bestuhlungskosten (Auf- 
und Abstuhlung)
pro Veranstaltung

150,00 150,00

1.2. je Vereinsraum (geteilt) im Erdgeschoss bis zu 4 Stunden 90,00 125,00
jede weitere Stunde 25,00 35,00

1.3. Foyer im Erdgeschoss bis zu 4 Stunden 50,00 75,00
jede weitere Stunde 15,00 25,00

2. Bürgerhaus
Laue

pro Veranstaltungstag 75,00 150,00

3. Bürgerhaus
Benndorf

pro Veranstaltungstag 75,00 150,00

4. Bürgerhaus
Brodau

pro Veranstaltungstag 75,00 150,00

5. Bürgerhaus
Döbernitz

pro Veranstaltungstag 75,00 150,00

6. Bürgerhaus
Selben

pro Veranstaltungstag 149,00 298,00

7. Bürgerhaus
Beerendorf

pro Veranstaltungstag 75,00 150,00

Bekanntmachungshinweis nach § 4 Abs. 4 
Sächsischer Gemeindeordnung zur  
Bekanntmachung der Entgelt- und  
Benutzungsordnung der Stadt Delitzsch für die 
Nutzung der Bürgerhäuser
Satzungen/Verordnungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gel-
ten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. Das gilt nicht wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-

folgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind;

3. Der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 der 
Sächsischen Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat;

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a)  die Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss beanstan-

det hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

5. Ist eine Verletzung nach Satz 2, 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei 
der Bekanntmachung der Satzung/Verordnung auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Bekanntmachung der Stadt  
Delitzsch über die Auflegung der 
Schöffenvorschlagsliste für die  
Geschäftsjahre 2024 – 2028
Der Stadtrat stellte in seiner Sitzung am 25.05.2023 die 
Vorschlagsliste in Vorbereitung der Wahl und Berufung 
der Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 auf (§ 
36 Abs. 1 GVG). Die Liste mit den 13 Bewerbern wird vom 
12.06.2023 bis zum 19.06.2023 zu jedermanns Einsicht 
aufgelegt (§ 36 Abs. 3 GVG). Sie ist einsehbar im Rathaus, 
Markt 3 in 04509 Delitzsch:
- Bekanntmachungstafel im Erdgeschoss
- Büro des Oberbürgermeisters (Zi. 2.10)
- Sachgebiet Widersprüche/Ortsrecht/Versicherungen/

Wahlen (Zi. 3.21)
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche nach 
Ablauf der Auflegungsfrist schriftlich oder zu Protokoll mit 
der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die 
Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 
GVG nicht aufgenommen werden durften oder nach §§ 33, 
34 GVG nicht aufgenommen werden sollten (§ 37 GVG).
Die Aufnahme zu Protokoll ist zu folgenden Zeiten möglich:
Montag, Mittwoch, Don-
nerstag:

9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 13:00 Uhr 
bis 15:00 Uhr

Dienstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 13:00 Uhr 
bis 17:30 Uhr

Freitag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Delitzsch, den 26.05.2023

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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Anhang:
Text §§ 32 – 34 GVG
§ 32
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen einer 
vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt sind;
2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen 
einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.
3. (weggefallen)
§ 33
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfund-
zwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben würden;
2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben 
oder es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;
3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste 
nicht in der Gemeinde wohnen;
4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt 
nicht geeignet sind;
5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der 
deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind;
6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

§ 34
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen 
werden:
1. der Bundespräsident;
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesre-
gierung;
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ru-
hestand versetzt werden können;
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und 
Rechtsanwälte;
5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeam-
te, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Be-
währungs- und Gerichtshelfer;
6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Verei-
nigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben 
verpflichtet sind.
(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten 
Beamten höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu 
dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen.

Stellenausschreibung
Die Große Kreisstadt Delitzsch ist ein im Nordwesten des 
Freistaates Sachsen liegendes Mittelzentrum mit rund 
25.000 Einwohnern. Mit ihren zwölf Ortsteilen ist Delitzsch 
gemessen an der Bevölkerung die größte Stadt im Landkreis 
Nordsachsen. Delitzsch ist energieeffizient, hier wird eine 
aktive Nachhaltigkeitspolitik gelebt.
Die gute infrastrukturelle Anbindung und touristische Ein-
richtungen wie Tiergarten, Barockschloss mit Barockgarten 
machen die Stadt zusätzlich attraktiv.
Die Große Kreisstadt Delitzsch sucht zum 01.11.2023 in 
Vollzeit und unbefristet im Sachgebiet Personal/Verwal-
tungsorganisation eine Person für die

Sachbearbeitung Personal (w/m/d)
Wir bieten:
-  eine unbefristete Vollzeitstelle mit derzeit durchschnittlich 

39 Stunden/Woche
-  die Vergütung erfolgt bei Vorliegen aller tariflicher Voraus-

setzungen, gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD), in der Entgeltgruppe 8

-  flexible Arbeitszeitenregelungen mit Arbeitszeitkonto
-  Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, betriebliche Al-

tersversorgung (ZVK), vermögenswirksame Leistungen
- 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr
Ihre Aufgaben:
-  Vollumfängliche Bearbeitung der Lohn- und Gehaltsab-

rechnung vom Ein- bis zum Austritt sowie Feststellung der 
Steuer- und Sozialversicherungspflicht für unsere Beschäf-
tigten und Beamten

-  Ansprechperson für alle Mitarbeitenden bei abrechnungsre-
levanten und zusatzversorgungsrechtlichen Sachverhalten

-  Kommunikation mit Krankenkassen, Behörden und Sozial-
versicherungsträgern

- Erstellung von Auswertungen und Statistiken

- Sachbearbeitung Zeiterfassung und Urlaubsangelegenheiten
-  Mitwirkung bei der Betreuung sämtlicher Personalvorgänge 

der Beschäftigten
- Betreuung von Freiwilligendienstleistenden
- Bearbeitung von Aufwandsentschädigungen
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Änderungen in 
den Aufgabenbereichen bleiben vorbehalten.
Unsere Anforderungen:
-  Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als 

Steuerfachangestellte/r, Sozialversicherungsfachangest
ellte/r, Lohnbuchhalter/in, Verwaltungsfachangestellte/r 
oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung im Be-
reich Personalmanagement bzw. Lohnbuchhaltung

-  Fachkenntnisse in der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie 
im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht sind von Vorteil

-  Fundierte Kenntnisse des TVöD und haushaltsrechtliche 
Kenntnisse

-  selbstständige, ergebnisorientierte und strukturierte Ar-
beitsweise

-  gute Auffassungsgabe und Fähigkeit zum schnellen Einar-
beiten in komplexe Aufgaben

-  Team- und Kommunikationsfähigkeit, Organisationskom-
petenz

- Sicherer Umgang mit den MS-Office-Programmen
-  wünschenswert sind gute Kenntnisse im Umgang mit dem 

Personalverwaltungsprogramm LOGA oder Erfahrung im 
Umgang mit ähnlichen Programmen

Wir bitten alle Interessenten auf jeden Punkt des Anforde-
rungsprofils einzugehen.
Haben wir Ihr Interesse für diese anspruchsvolle und viel-
seitige Tätigkeit geweckt?
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen (Bewerbungsanschreiben, tabellarischer Lebenslauf 
sowie Kopien von beruflichen Abschlüssen, Referenzen, Be-
urteilungen, Zeugnissen) bis zum 31.07.2023 an die
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Bewerbung eine elektronischen Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten verbunden ist.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Mit der 
Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie hierzu Ihr Einver-
ständnis. Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Bezug auf Bewerbungsverfahren finden Sie auf 
der Website der Stadt Delitzsch (www.delitzsch.de/stellen-
angebote).
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung ihrer personenbezogenen Daten haben oder Ihr Recht 
auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung sowie Widerruf 
geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an unsere 
Datenschutzbeauftragte (Telefon 034202 67 211, E-Mail: 
datenschutz@delitzsch.de).

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Große Kreisstadt Delitzsch
Sachgebiet Personal
Markt 3, 04509 Delitzsch
oder: stellenausschreibung@delitzsch.de
Stichwort: „SB Personal“
Aufwendungen in Verbindung mit der ausgeschriebenen 
Stelle wie Bewerbungs- und Reise-kosten etc. können nicht 
erstattet werden.
Sofern in dem Bewerbungsschreiben nicht ausdrücklich 
die Rückgabe der Bewerbungsunter-lagen gewünscht wird 
und ein frankierter Rückumschlag nicht beiliegt, gehen wir 
davon aus, dass auf eine Rückgabe verzichtet wird. Bei 
Verzicht werden die Unterlagen nach Abschluss des Bewer-
bungsverfahrens datenschutzgerecht vernichtet.
Eingangsbestätigungen werden nur per E-Mail versendet 
(Bitte E-Mail-Adresse angeben!).
Hinweise zum Datenschutz:
Wir weisen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b), Artikel 88 Da-
tenschutzgrundverordnung i. V. m. § 11 Sächsisches Daten-
schutzdurchführungsgesetz darauf hin, dass sie mit Ihrer 

Verkehrsraumeinschränkungen vom 8. bis 22. Juni 2023 in Delitzsch
Straße: Leipziger Straße, Richard-Wagner-Straße
Ursache: Austausch Mischwasserkanal (AZVD)
Maßnahme: Sperrungen in 5 Bauabschnitten
Zeitraum: 2. BA: bis 21.7.2023
Hinweis: Vollsperrung Richard-Wagner-Straße zwischen 

Leipziger Straße und Zufahrt Landratsamt. Das 
Landratsamt ist von der Schkeuditzer Straße 
kommend erreichbar.

Straße: Queringer Weg
Ursache: Herstellung Hausanschlüsse, Anbindung Straße
Maßnahme: Vollsperrung
Zeitraum: bis 30.6.2023
Straße: Elberitzstraße zwischen Leipziger Straße und 

Wiesenstraße
Ursache: Kanalbau (AZVD)
Maßnahme: Vollsperrung
Zeitraum: bis 30.6.2023
Hinweis: Es folgen weitere Bauabschnitte.
Straße: Am Stadtwald, Stichstraßen Käthe-Kollwitz-

Straße (zwischen Am Stadtwald und Käthe-
Kollwitz-Straße)

Ursache: Verlegung Stromkabel
Maßnahme: Vollsperrungen
Zeitraum: bis 30.6.2023
Hinweis: Arbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten.
Straße: K 7442, Brücke über die Bahn bei Döbernitz
Ursache: Instandsetzungsmaßnahme, Restarbeiten
Maßnahme: Vollsperrung
Zeitraum: 9.6.2023, 16:00 Uhr bis 10.6.2023, 6:00 Uhr
Hinweis: Umleitung wird ausgeschildert. Die Ortschaften 

Döbernitz-Ost, Zschepen können von der S 4/
Eilenburger Chaussee, K 7442 kommend erreicht 
werden. Döbernitz-West und der Kartoffelhof kön-
nen von der B 184 kommend erreicht werden.

Straße: Brodau, Am Rittergut
Ursache: Abrissarbeiten
Maßnahme: Vollsperrungen, Höhe Haus Nr. 5
Zeitraum: bis 16.6.2023
Straße: Breite Straße, Markt
Ursache: Veranstaltung: Abendmarkt
Maßnahme: Vollsperrung Breite Straße zwischen Roßplatz 

und Pfortenstraße und
Vollsperrung Breite Straße zwischen Breite 
Straße und Markt
Vollsperrung Pfortenstraße zwischen Schulst-
raße und Breite Straße
Der Markt ist nur von der Leipziger Straße kom-
mend erreichbar.

Zeitraum: 15.6.2023, 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Straße: Breite Straße, Markt
Ursache: Veranstaltung: Delitzsch beach(t)
Maßnahme: Vollsperrung Breite Straße zwischen Breite 

Straße und Markt
Zeitraum: 21.6.2023, 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr
Hinweis: Aus Breite Straße (vom Roßplatz kommend) 

kann nur noch rechts in die Pfortenstraße ab-
gebogen werden. Die Einbahnstraßenregelung 
wird in diesem Bereich aufgehoben.
Der Markt ist nur von der Leipziger Straße kom-
mend erreichbar.

Hinweis für das Delitzscher Stadtfest vom 25. Juni bis 3. Juli 
2023
Im Rahmen des Stadtfestes mit historischem Peter- & Paul-
Markt 2023 kommt es vom 25. Juni bis 3. Juli 2023 im Stadt-
gebiet von Delitzsch zu großräumigen Verkehrsraumein-
schränkungen. Die angeordneten Verkehrszeichen für die 
gesperrten Straßen und die temporären Halt-/ Parkverbote 
sind unbedingt zu beachten.
Einwohner und Gäste sollten Folgendes beachten:

StadtnachrichtenStadtnachrichten
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Die Ein- und Ausfahrt in das Festgelände ist für Anwohne-
rinnen und Anwohner sowie Mitwirkende zum Stadtfest nur 
über die Hallesche Straße (Höhe Pestalozzistraße) sowie 
über die Holzstraße (Höhe Am Wallgraben) möglich. Alle an-
deren Zufahrten in die Altstadt sind voll gesperrt und nicht 
passierbar.
Zum Beweis der Berechtigung der Einfahrt ist der Perso-
nalausweis (Nachweis, dass man im abgesperrten Bereich 

wohnt) und/oder eine entsprechende Ausnahmegenehmi-
gung erforderlich.
Die Ausnahmegenehmigung beantragen Sie bitte schrift-
lich, mit Begründung, bis spätestens 26.06.2022, bei der 
Stadtverwaltung Delitzsch, Sachgebiet Kommunalbau, Ver-
kehrsbehörde, Schloßstraße 30, 04509 Delitzsch oder bes-
tenfalls per E-Mail an grit.roehricht@delitzsch.de; stephan.
daute@delitzsch.de oder stefan.kroke@delitzsch.de

Achtung Schulanfänger 2024
Sehr geehrte Eltern,
im Sommer 2024 werden die Kinder eingeschult, die zwi-
schen dem 1. Juli 2017 und 30. Juni 2018 geboren wurden. 
Kinder, die bis zum 30. September 2024 das 6. Lebensjahr 
vollenden, können angemeldet werden.
Ihr Kind ist bei der zuständigen Grundschule in öffentlicher 
Trägerschaft entsprechend der Schulbezirkssatzung der 
Großen Kreisstadt Delitzsch anzumelden (www.delitzsch.
de/Ortsrecht).
Jedes schulpflichtig werdende Kind erhält bis zum 31. Juli 
2023 einen Informationsbrief des Schulverwaltungsamtes. 
Darin wird die zuständige Grundschule benannt, an der Ihr 
Kind persönlich angemeldet werden muss und beinhaltet 
weitere Informationen zum Thema Schul- und Hortanmel-
dung.
Zur Schulanmeldung ist der Personalausweis des anmel-
denden Sorgeberechtigten, Vollmacht des zweiten Sorgebe-
rechtigten mit Ausweiskopie, die Geburtsurkunde und der 
Masernschutznachweis des Kindes sowie das Schreiben 
des Schulverwaltungsamtes mitzubringen. Wenn zutreffend 
ist der Nachweis über das alleinige Sorgerecht vorzulegen.

Anmeldezeitraum
• 1. August bis 15. September 2023
Für die Anmeldung ist zwingend ein Termin zu vereinbaren. 
Die Verfahrensweise wird im Informationsbrief benannt.
Kontakt
• Diesterweg-Grundschule
August-Bebel-Str. 4

Telefon: 034 202 53 581
E-Mail:
sekretariat-gsdw@delitzsch.de

• Grundschule am Rosenweg
Rosenweg 1

Telefon: 034 202 58 285
E-Mail:
sekretariat-gsrw@delitzsch.de

• Grundschule Delitzsch Ost
Beerendorfer Str. 47

Telefon: 034 202 62 350
E-Mail:
sekretariat-gsost@delitzsch.de

Achtung! Anträge zur Anmeldung von Kindern zum vorzei-
tigen Schulbesuch (§ 27 Abs.2 SchulG) sind frühzeitig bis 
spätestens 31. Januar 2024 bei der zuständigen Grundschu-
le zu stellen.

i.A. Oliver Genzel
Amtsleiter

Erinnerung zur Abgabe der Feststellungserklärungen
Hinweis der sächsischen Finanzämter
Alle, die am 1. Januar 2022 Eigentümer von Grundstücken in 
Sachsen sowie erbbauberechtigt waren, waren nach § 149 
Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit § 228 Bewertungs-
gesetz und der die Bekanntmachung vom 30. März 2022 er-
setzenden öffentlichen Bekanntmachung vom 4. November 
2022 (BStBl I 2022 Seite 1448) verpflichtet, bis zum 31. Ja-
nuar 2023 eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuer-
werts auf den 1. Januar 2022 abzugeben.
Sofern noch nicht erfolgt, ist die Feststellungserklärung 
elektronisch (z. B. über ELSTER, www.elster.de) oder – so-

fern zulässig – nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck in 
Papierform bis spätestens 30. Juni 2023 einzureichen. Die 
Abgabefrist wird hierdurch nicht verlängert.
Bei Nichtabgabe der Feststellungserklärung werden die Be-
steuerungsgrundlagen geschätzt (§ 162 AO).
Wegen Nichtabgabe oder verspäteter Abgabe von Feststel-
lungserklärungen ist gem. § 152 AO die Festsetzung eines 
Verspätungszuschlags möglich. Die Höhe des Verspätungs-
zuschlags ist maßgeblich von der Dauer der Fristüberschrei-
tung abhängig.

Schiedsstelle der Stadt Delitzsch
Die nächsten Sprechstunden der Schiedsstelle finden an 
folgenden Terminen jeweils von 16 bis 17 Uhr im Rathaus 
der Stadt Delitzsch, Markt 3, statt:
• Dienstag, 27.06.2023
• Dienstag, 25.07.2023
• Dienstag, 29.08.2023

Während der Sprechzeiten erreichen sie die Schiedsstelle 
telefonisch unter 034202 67-235.
Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung ist Frau Pradel, 
Tel.: 034202 67-212.

Merry Gottwald   Andreas Wilkending
Friedensrichterin  Stellv. Friedensrichter
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Erneute Sachbeschädigung 
touristischer Hinweistafeln
Anzeige ist erstattet
In Delitzsch ist es wiederholt zur Sachbeschädigung an tou-
ristischen Hinweistafeln gekommen. Unbekannte haben er-
neut die Informationstafeln an der Radstation des Roßplat-
zes in der Loberstadt sowie die neue Tafel am Wallgraben 
Ecke Leipziger Straße beschmiert. Letztere war bis zu ihrer 
Erneuerung ständig mit Aufklebern von Fußballvereinen ver-
sehen worden.
„Genau eine Woche nach ihrer Neugestaltung wurden die 
Tafeln beschmiert!“, ärgert sich Alexander Lorenz, zuständi-
ger Referatsleiter für Wirtschaftsförderung und Tourismus in 
der Stadtverwaltung Delitzsch.
Die Tafeln dienen an den überörtlichen Radwanderstrecken 
„Torgischer Radweg“ und „Kohle | Dampf | Licht | Seen“ als 
Hinweisschilder zu den lokalen Sehenswürdigkeiten sowie 
zur App „Lauschtour“, mit der man die Stadt auf eigene 
Faust mit dem Smartphone erkunden kann.
„Wir arbeiten hier mit Steuergeldern, bringen alles auf Vor-
dermann und irgendjemand hat davor null Respekt! Das 
schadet nicht nur der Stadt allgemein, sondern allen, weil 
dadurch Flair und die Attraktivität der Stadt deutlich lei-
den“, fasst es Alexander Lorenz zusammen. Strafanzeige 
wird nunmehr erstattet.

Losverfahren entscheidet über 
Schulbuchlieferung
Auftragswert rund 190.000 Euro
In Deutschland gibt es die Buchpreisbindung und trotzdem 
müssen Kommunen die Lieferung von Schulbüchern öffent-
lich ausschreiben.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass 17 gleichlauten-
de Angebote für die Schulbuchversorgung der Grund- und 
Oberschulen in städtischer Trägerschaft für die Schuljahre 
2023/24 und 2024/25 auf die Ausschreibung der Stadtver-
waltung Delitzsch hin eingegangen sind. Deswegen schlug 
die Verwaltung den Mitgliedern des Technischen Ausschus-
ses, die den entsprechenden Lieferauftrag beschließen 
müssen, das Losverfahren vor.
Gezogen wurde der Name einer Firma aus Wessin in Meck-
lenburg-Vorpommern, die schließlich Schulbücher, Arbeits-
hefte, Nachschlagewerke und Lesestoffe im Wert von brutto 
187.850 Euro (93.925 Euro pro Schuljahr) liefern wird.

Sommershuttle fährt wieder nach 
Roitzsch
Zum vierten Mal in Folge zahlt die Stadt Delitzsch einen 
Sommer-Bad-Shuttle während der großen Ferien. Vom 8. Juli 
bis 20. August 2023 fährt der Bus in das Volksbad Roitzsch. 
Haltestellen in Delitzsch sind Beerendorfer Straße/Grund-
schule Delitzsch-Ost – Unterer Bahnhof – Bürgerhaus.
Den Sommer-Bad-Shuttle hatte die Stadtverwaltung 2020 
ins Leben gerufen. Damals war das Delitzscher Freibad in 
der Elberitzmühle aufgrund des baulichen Zustandes nicht 
mehr nutzbar. Inzwischen wird es saniert und um eine 
Schwimmhalle erweitert und soll zur Jahreswende 2024/25 
fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
rund 24 Mio. Euro. Der Sommer-Bad-Shuttle kostet in die-
sem Jahr rund 9.500 Euro.

Kranzniederlegung am 17. Juni
Im Gedenken an den Aufstand des 17. Juni 1953 findet am 
Samstag, dem 17. Juni 2023, um 9 Uhr am Gedenkstein vor 
dem Unteren Bahnhof eine öffentliche Kranzniederlegung 
statt. Anwesend sind der Oberbürgermeister der Stadt De-
litzsch, Dr. Manfred Wilde, und in Vertretung des Landrates 
des Landkreises Nordsachsen die Amtsleiterin des Ord-
nungsamtes, Antje Brumm.
Am 17. Juni 1953 waren zwei junge Männer, Gerhard Dubiel-
zig (19 J.) und Joachim Bauer (20 J.), in Delitzsch erschossen 
worden. Gemeinsam mit vielen hundert Arbeitern waren sie 
vom Bahnhof erst Richtung SED-Kreisleitung in Bahnhofsnä-
he gezogen und dann zum Volkspolizeikreisamt in der Dü-
bener Straße.
Bereits aus dem Gebäude der SED-Kreisleitung hatten Sol-
daten Warnschüsse abgegeben, aus dem Polizeigebäude 
schoss man schließlich scharf. Gerhard Dubielzig und Joa-
chim Bauer starben sofort an Kopfschüssen.

Saisonstart für die „delitziösen“ 
Abendmärkte
Die „delitziösen“ Abendmärkte starten am Donnerstag, dem 
15. Juni 2023, in ihre fünfte Saison. Von 16 bis 21 Uhr bieten 
ca. 70 Händlerinnen und Händler ein beeindruckendes An-
gebot an kulinarischen Spezialitäten und handgemachten 
Produkten in der Breiten Straße bis zum Roßplatz an. Un-
mittelbar anschließend, auf dem Marktplatz der Loberstadt, 
können die Besucherinnen und Besucher Beach-Feeling ge-
nießen. Parallel zum Abendmarkt wird im Rahmen des Be-
achvolleyball-Events „Delitzsch Beach-t“ um den Sieg beim 
Firmenturnier gebaggert und geschmettert.
Der Frischemarkt zur besten Feierabendzeit ermöglicht auch 
Berufstätigen, die den regulären Wochenmarkt nicht besu-
chen können, den Einkauf frischer Lebensmittel und den 
Genuss internationaler und regionaler Spezialitäten. In ent-
spannter Sommerabend-Atmosphäre laden Getränke- und 
Cateringstände zum gemütlichen Verweilen ein.
Die Angebotspalette des „delitziösen“ Abendmarktes um-
fasst u. a. lateinamerikanisches Streetfood, Gin-Bowle, 
Wein, Langos, polnische Spezialitäten, Holzofenbrot, Pizza, 
Burger, Korbwaren, Knoblauchbrot, Kartoffelwaffeln, Frucht-
aufstriche, Honig, Gewürze, Fisch und eine große Auswahl 
an Käse- und Wildspezialitäten.
Die Breite Straße ist am 15. Juni 2023 von 7 bis 22 Uhr für 
den Verkehr gesperrt.
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Ein Zusammenhang zwischen beiden Erkrankungen lässt 
sich nicht herstellen. Letztendlich hat man sich in Delitzsch 
nun zum Schnitt entschlossen und wird in Ruhe überlegen, 
welche Tierart künftig im Raubtiergehege des Tiergartens le-
ben wird.
Die Einrichtung am Stadtrand von Delitzsch besteht seit 
nunmehr 55 Jahren. Sie vereint – häufig in naturnahen Ge-
hegen – Tiere aus mehreren Lebensräumen, darunter auch 
bedrohte Tierarten, wie Mähnenspringer, Europäischer 
Nerz, Österreich-Ungarischer Barockesel, Springtamarin 
und Kleiner Soldatenara.

Tag der offenen Gartentür 
am 18. Juni 2023
Die Gärten haben für Sie von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 
frei.
Stadtrunde
KGA “Frohe Zukunft” in der Eilenburger Chaussee, 04509 
Delitzsch (stadtauswärts direkt rechts hinter der Eisenbahn-
unterführung)
Mit 260 Gärten ist es eine der größten Kleingartenanlagen 
in Delitzsch und mit über 100 Jahren auch eine der ältesten
Sedum, Seidenbaum und Shabby Chic in der Dübener Straße 
Familie Härting, Dübener Straße 97, 04509 Delitzsch
Hübsch dekorierte Wohlfühlecken, Sedum-Hügel, Koi-Teich, 
Seidenbaum, Blauregen-Laube – im Hausgarten der Här-
tings lohnt sich das genaue Hinschauen und man wird man-
che Idee mit nach Hause nehmen können.
+ Hofflohmarkt, romantische Fotokulisse
Pflanzenpracht im Innenhof Familie Fahr/Schwuchow, Brei-
te Straße 7, 04509 Delitzsch
Im Kleinklima dieses Altstadt-Innenhofes gedeiht eine er-
staunliche Pflanzenpracht. Zwergobstbäume, Stauden, Ro-
sen, Clematis, Kräuter, Tomaten und Kürbisse wachsen teils 
in großer Höhe.
+ Pflanzen zum Mitnehmen, Gartenflohmarkt, Kaffee-Ecke 
und Selbstgemachtes
Garten am Stadtschreiberhaus Ritterstraße 11, 04509 De-
litzsch
Zwischen Stadtmauer und Renaissancehaus liegt diese grüne 
Oase zur Erholung und Selbstversorgung. Ein kleines Paradies, 
geschickt angelegt, in dem man die Welt vergessen kann.
+ Kaffee und Kuchen
Romantischer Garten an der Stadtmauer Familie Fuchs, Rit-
terstraße 7 (Zugang über Mauergasse aus Leipziger Straße), 
04509 Delitzsch
Im rund 150 qm kleinen Garten wachsen viele Kräuter und 
Stauden. Eine Hainbuchen-Laube bietet Vögeln Unter-
schlupf und eröffnet zugleich den Zutritt zu den verschie-
denen Quartieren im Garten. Auch für Wildblumen, Gemüse 
und Obst gibt es Platz, genutzt wird der kleinste Raum.
+ Kaffee und Kuchen
Sinnesgarten an der Hospitalkirche Stiftung St. Georg Hos-
pital, Hallesche Straße 44, 04509 Delitzsch
Ein prächtiges Staudenbeet ergänzt um üppig blühende Ro-
sen und duftenden Lavendel bildet den farbenfrohen Mittel-
punkt des Hospital-Hofes. Hinter dem Hospital bietet eine 
Blühwiese viel Nahrung für Insekten.
+ offene Hospital-Kirche, Selbstgemachtes

Saisonstart für die „delitziösen“ 
Abendmärkte
Die „delitziösen“ Abendmärkte starten am Donnerstag, dem 
15. Juni 2023, in ihre fünfte Saison. Von 16 bis 21 Uhr bieten 
ca. 70 Händlerinnen und Händler ein beeindruckendes An-
gebot an kulinarischen Spezialitäten und handgemachten 
Produkten in der Breiten Straße bis zum Roßplatz an. Un-
mittelbar anschließend, auf dem Marktplatz der Loberstadt, 
können die Besucherinnen und Besucher Beach-Feeling ge-
nießen. Parallel zum Abendmarkt wird im Rahmen des Be-
achvolleyball-Events „Delitzsch Beach-t“ um den Sieg beim 
Firmenturnier gebaggert und geschmettert.
Der Frischemarkt zur besten Feierabendzeit ermöglicht auch 
Berufstätigen, die den regulären Wochenmarkt nicht besu-
chen können, den Einkauf frischer Lebensmittel und den 
Genuss internationaler und regionaler Spezialitäten. In ent-
spannter Sommerabend-Atmosphäre laden Getränke- und 
Cateringstände zum gemütlichen Verweilen ein.
Die Angebotspalette des „delitziösen“ Abendmarktes um-
fasst u. a. lateinamerikanisches Streetfood, Gin-Bowle, 
Wein, Langos, polnische Spezialitäten, Holzofenbrot, Pizza, 
Burger, Korbwaren, Knoblauchbrot, Kartoffelwaffeln, Frucht-
aufstriche, Honig, Gewürze, Fisch und eine große Auswahl 
an Käse- und Wildspezialitäten.
Die Breite Straße ist am 15. Juni 2023 von 7 bis 22 Uhr für 
den Verkehr gesperrt.

Tiergarten Delitzsch 
beendet Gepardenhaltung
Intensiv-medizinische Behandlung im Zoo 
Braunschweig – Ursache für Erkrankung unklar
Im Tiergarten Delitzsch werden künftig keine Geparde mehr 
leben. Das haben Stadtverwaltung, Tiergartenleitung und 
die Gepardleihgeber aus Braunschweig gemeinsam be-
schlossen.
Seit Oktober 2020 hatte Gepard Tayo aus dem Zoo Braun-
schweig im Delitzscher Tiergarten gelebt. Zuvor war hier 
die Raubtieranlage aufwändig umgebaut und großzügig 
auf rund 1.200 Quadratmeter erweitert worden, um für das 
Tier bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Vor allem die 
Mitglieder des Fördervereins hatten dafür hohe Summen ge-
sammelt und bei der Einrichtung des Geheges viel Arbeits-
kraft investiert.
Von Anfang an war aber klar, dass Tayos Aufenthalt nur auf 
Zeit ist. Er blieb weiterhin im Eigentum des Zoos Braun-
schweig und sollte zur Arterhaltung mit Weibchen zusam-
mengeführt werden. Denn Geparde sind Einzelgänger, fin-
den in der Natur meist nur für die Paarung zueinander.
Vor wenigen Wochen war Tayo in Delitzsch erkrankt, muss-
te sogar zurück in den Zoo Braunschweig gebracht werden 
um dort durch den Tierarzt und die Tierpfleger intensiv be-
treut und behandelt werden zu können. Bis heute ist unklar, 
was seine Symptome ausgelöst hat. Inzwischen geht es ihm 
besser und jegliche ansteckenden Erkrankungen konnten 
ausgeschlossen werden. Vollkommen gesund ist er jedoch 
noch nicht.
Im Herbst letzten Jahres war im Delitzscher Tiergarten be-
reits eine ältere Gepardin aus privater Haltung, die mit Tayo 
verpaart werden sollte, erkrankt und verstorben.
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Schwimmbad:  
Bodenplatte ist gegossen
Sie nimmt Formen an, die nagelneue Schwimmhalle an der 
Elberitzstraße in Delitzsch. Für die Herstellung der Stahlbe-
tonbodenplatte haben ein Dutzend fleißiger Arbeiter ca. 35 
Tonnen Bewährungsstahl verbaut. Am letzten Tag des Won-
nemonats Mai wurden schließlich rund 350 Kubikmeter Be-
ton gegossen. Auch die Bodenplatte für den Filterkeller ist 
fertig.
Anschließend wurden Teilbereiche der Oberfläche der Hal-
len-Bodenplatte mit einem sogenannten Flügelglätter end-
behandelt. Dies ist bei Industrieböden mit hoher Belastung 
üblich. Auf dem größten Teil der Stahlbetonbodenplatte 
wird später das Edelstahlbecken ruhen.
Polier Marcel Pietsch ist zuversichtlich, dass die Halle zum 
Jahresende dicht ist und lobt gleichzeitig das gute Miteinan-
der der Firmen vor Ort.
Neben der Rohbaufirma - Industriebau Wernigerode NL 
Schönebeck - werden demnächst weitere Gewerke mit der 
Ausführung der vertraglich vereinbarten Leistungen, wie der 
Wassertechnik, beginnen.
Der zuständige Sachbearbeiter der Stadtverwaltung ist Ste-
fan Vehlow, der mit dem Bauverlauf zufrieden ist. "Wenn 
bald der zweite Kran kommt, geplant ist der Aufbau für den 
13. Juni 2023, geht es in noch größeren Schritten voran".
Unterdessen haben die Mitglieder des Technischen Aus-
schusses in ihrer öffentlichen Sitzung am 23. Mai 2023 zwei 
weitere Beschlüssen zu Auftragsvergaben gefasst.
Rund 300.000 Euro umfasst dabei der Auftrag für die Holz-
arbeiten, den eine Firma aus Mittelsachsen ausführen wird. 
Während dieses Los etwas über der Kostenschätzung liegt, 
wird die Lüftungstechnik für Schwimmhalle und Funktions-
gebäude voraussichtlich im sechsstelligen Bereich güns-
tiger als die Kostenschätzung des Planungs-büros. Das 
Angebot der Firma aus Magdeburg für die Lüftungstechnik 
beläuft sich auf rund 640.000 Euro.

Polier Marcel Pietsch vor dem Fundament der künftigen 
Schwimmhalle Foto: Nadine Fuchs

Gemeinschaftsgarten am Dr.-Laue-Weg Richtung Tiergar-
ten, 04509 Delitzsch.
1.300 qm großer Garten für Klein und Groß, Jung und Alt. 
Im Vordergrund stehen das gemeinsame Schaffen und die 
Selbstversorgung. Neu im Jahr 2023: die Hühner.
+ Gartenrätsel für Kinder, Tast- und Fühlstrecke, Kaffee und 
Kuchen
Galinas Oase Familie Kuschel, Kleingartenanlage “Am Was-
serturm”, 04509 Delitzsch, Gang C (Zugang vom Wasser-
turm und von der Straße Bahnweg), Garten 12
Pflanzenliebhaberin Galina gärtnert auf dieser Parzelle char-
mant und erfolgreich für die Selbstversorgung. Ob Melone, Wein, 
Zwiebel oder 100 Tomatensorten – das Ernteglück ist ihr hold.
+ Galinas Oase bei Instagram
Permakultur und “schwarzes Gold” Familie Bornack, Klein-
gartenanlage “Kleinwirte, Garten 3, Döbernitzer Weg/Ecke 
Am Wasserturm
Fachberater Jörg Bornack hält sich an das Förster-Motto “Es 
wird durchgeblüht!” Im 600 qm großen Kleingarten hat er 
sage und schreibe zwölf Komposthaufen angelegt. Er gärt-
nert nachhaltig und naturverträglich. Am Parkplatz der KGA 
hat er eine Blühwiese für Insekten angelegt.

Landpartie
Früher Vogel… in Selben Kleingartenanlage „Früh Auf“ in 
Selben, Garten No. 31, Familie Baber, Lange Straße 60, 
04509 Delitzsch/OT Selben.
In einer der ältesten Kleingartenanlagen des Kreises geht es 
auch heute noch um das Wesentliche – den Anbau von Obst 
und Gemüse und die Erholung vom Arbeitsalltag. In dörfli-
cher Ruhe gelingt das auf jeden Fall! Von 129 Parzellen mit 
oft altem Baumbestand warten einige auf neue Nutzung.
Französischer Garten in Radefeld Familie Weber, Haynaer 
Weg 3, 04435 Schkeuditz/OT Radefeld
Einen französischen Gartentraum hat sich Familie Weber in 
Radefeld erschaffen. Im etwa 900 qm großen Garten sind et-
liche hübsche Bereiche durch Buchshecken begrenzt. Lau-
schige Plätze zum Verweilen sind zum Beispiel die charman-
te Hortensien-Ecke und der rosenumrahmte Gartenpavillon. 
Ein Teich gehört ebenfalls zum pittoresken Garten.
+ Ausstellung mit Gemälden, Sekt
NEU Erholungsgarten mit vielen kreativen Do-it-Yourself 
Ideen in Zschölkau Rackwitzer Straße 23, 04509 Krostitz/
OT Zschölkau
Familie Briest hat den alten Bauerngarten des über 300 Jahre 
alten Hauses über mehrere Jahre liebevoll ihren Bedürfnissen 
angepasst. Viele Stauden prägen neben den selbst gezoge-
nen Gemüsepflanzen, Hühnerhaltung und kreativen Projek-
ten ihren Familiengarten.
+ Kaffee und kleiner Jungpflanzenflohmarkt

Außerdem
Musikgarten im Zwinger des Barockschlosses Delitzsch 
Verein Klanggewölbe Delitzsch e. V., Schloßstraße 31, 
04509 Delitzsch in direkter Nähe zum Barockgarten
Geöffnet von 10 bis 18 Uhr, von 10 bis 17 Uhr Informations- 
und Mitmach-Angebote
+ 17 Uhr großes Abschlusskonzert
Termin zum Vormerken:
Spaziergang durch die Loberaue in Delitzsch
Samstag, 24. Juni 2023, 16:30 Uhr, mit Steve Reuscher.
Treffpunkt: Brunnen "Genesung" im Stadtpark. Eintritt frei.
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Delitzsch beach(t)Tiergarten-Geburtstag 
am 11. Juni 2023
Von 10 bis 17 Uhr
• Hüpfburg
• Basteln mit den Tagesmuttis
• Unterstützung von der Delitzscher Jugendfeuerwehr 

und der Delitzscher Polizei, hier dürfen die Kinder und 
lnteressierte auch mal Autos und Zubehör von Nahem 
entdecken

• für das leibliche Wohl: Popcorn, Zuckerwatte, Kaffee 
und Kuchen, Bratwürstchen von unserem Förderverein, 
sowie viele Leckereien aus unserer Zafari-Station

Außerdem
10 Uhr: kommentierte Fütterung bei den Erdmännchen
10.30 bis 11.30 Uhr: Kinderprogramm mit Mickey
13 bis 13.45 Uhr: Geschichten aus dem Tiergarten Delitzsch 
mit Dr. Hohmann
14 Uhr: Bienenvortrag in unserer Zooschule
14 bis 16 Uhr: Ponyreiten
14 bis 16 Uhr: Musik mit der Band,,Projekt Rock"
16 Uhr: Kommentierte Fütterung bei den Brazzameerkatzen

Veranstaltungskalender
10. bis 
25.6.2023

Sport Ganztags-
Programm

Delitzsch Beach(t) Marktplatz

10.06.2023 Sa. Sport 08:00 -
09:00 Uhr

Yoga im Sand Marktplatz

10.06.2023 Sa. Sport 09:00 -
19:00 Uhr

A+ Turnier Männer (Ranglistenturnier der
Kategorie 1 des DVV)

Marktplatz

10.06.2023 Sa. Wanderung 09:00 -
12:00 Uhr

Kräuterwanderung Treffpunkt wird nach
Anmeldung über die 
VHS bekannt gegeben

10.06.2023 Sa. Familie ab 10:00 Uhr Kinder - und Sommerfest mit Eisenbahn,
Hüpfburg, Kegeln, Kindertanzgruppe und 
Disco am Abend

Kleingärtnerverein 
Delitzsch-Ost
e.V.

10.06.2023 Sa. Sport 10:00 - 
17:00 Uhr

Quattro-Familien-Cup (8 Familienteams) Marktplatz

10.06.2023 Sa. Fest ab 15:00 Uhr Dorffest Brodau Brodau
10.06.2023 Sa.. Workshop 15:00 -

18:30 Uhr
Tripple - Handpan Workshop Teil I  
mit Frau Kirchberger und Herrn Plum

Klanggewölbe

10.06.2023 Sa. Sport 16:00 -
17:00 Uhr

Alpaka Yoga (wetterabhängig und Anmel-
dung erforderlich)

Tiergarten

10.06.2023 Sa.. Konzert 18:00 Uhr Benefizkonzert mit den Bands "Softeggs",
"Spontanakustik" sowie "Kellerlicht"

Tierheim Delitzsch  
in Laue

10.06.2023 Sa. Sport ab 19:00 Uhr Footvolley Profispieltag 
(Beachvolleyball mit dem Fuß)

Marktplatz

10.06.2023 Sa. Unterhaltung ab 20:00 Uhr Sommerkino (Film "Honig im Kopf") Benndorf
11.06.2023 So. Sport 08:00 -

09:00 Uhr
Yoga im Sand Marktplatz

11.06.2023 So. Sport 09:00 -
19:00 Uhr

A+ Turnier Frauen1 (Ranglistenturnier der
Kategorie 1 des DVV)

Marktplatz

11.06.2023 So. Sport 10:00 -
17:00 Uhr

Ü150-Quattro-Turnier (8 Teams -  
Das Gesamtalter eines 4-er Teams muss  
150 Jahre überschreiten.)

Marktplatz


